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 Veröffentlicht am 08.09.1966

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §92

Rechtssatz

Die Frage, ob im Falle der Erlassung der Inventur durch den Erblasser eine solche zu unterbleiben hat, ist im Gesetz

nicht geregelt. Die dennoch angeordnete Inventierung kann daher nicht o6enbar gesetzwidrig sein. Auf

Verfahrensvorschriften hat der Erblasser keinen Ein7uß, soweit ihm nicht das Gesetz einen solchen ausdrücklich

einräumt.
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